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Landratsamt Straubing-Bogen · Postfach 0463 · 94304 Straubing 
 
 
Gemeinde Steinach 
Am Sportzentrum 1 
94377 Steinach 

 
 
Straubing, 14.09.2023 
 

Bauverwaltung 
 

Az: 23-610 
 

Ihr Ansprechpartner: 
Herr Bergmaier 
 

Zimmer 235 
Telefon 09421/973-255 
Telefax 09421/973-252 
bergmaier.walter@landkreis-straubing-bogen.de 

 
 
 
 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung eines Bebauungs- und Grünordnungsplanes Sondergebiet Nahversorgung 
Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt Nr. 30 
Änderung des Landschaftsplanes durch Deckblatt Nr. 6 
2. Beteiligung 
 
Anlage 
1 Bebauungsplan-Entwurf (4-fach) i. R.  
1 Flächennutzungsplan-Deckblatt-Entwurf (4-fach) i. R.  
1 Landschaftsplan-Deckblatt-Entwurf (4-fach) i. R. 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Bauleitplanung, jeweils in der Fassung vom 22.06.2023 wird wie folgt Stellung genom-
men: 
 

1. Städtebauliche Belange: 
 
Zum Flächennutzungsplan-Deckblatt-Entwurf 
 
Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Einwände. 
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf 
 
Zu Ziffer 1.1 der textlichen Festsetzungen und Ziffer 1.1 der planlichen Festsetzungen: 
 
Im Bebauungsplan kann die Wohnungsgröße oder eine maximale Wohnfläche von Wohnungen 
nicht festgelegt werden. Weder § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB noch § 9 insgesamt enthält hierfür eine 
Ermächtigungsgrundlage (Brügelmann, RdNr. 382 zu § 9 BauGB, OVG Münster, Beschluss vom 
07.11.2006 – 10 B 2030/06.N, juris). 
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Zu Ziffer 2.1 der planlichen Festsetzungen: 
 
Grundsätzlich müsste es lauten: Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche (nicht Grundflä-
chenzahl) ist …. 
Weiterhin verwendet § 19 BauNVO als Bezugsgröße die Fläche des Baugrundstückes (nicht Bau-
grund). Zur Vermeidung von Unklarheiten in der Auslegung oder einer Unbestimmtheit der Fest-
setzung sollten entweder die Bezeichnungen des § 19 BauNVO verwendet werden oder der Satz 
sollte entfallen. In diesem Fall wäre auch der Rückgriff auf die Auslegung nach § 19 BauNVO 
gewährleistet. 
 
Zu Ziffer 2.3.2 der textlichen Festsetzungen: 
 
Hier sollte ein einheitlicher Bezugspunkt festgesetzt werden, nicht entweder die natürliche oder 
die endgültige (fertige) Geländeoberkante. 
 
 

2. Belange der Wasserwirtschaft und wasserrechtliche Beurteilung: 

 
Die Stellungnahme vom 28.12.2022 im Rahmen der 1. Beteiligung gilt weiterhin. 
 
Die Versickerung ist mittels DWA A-102 und DWA M-153 nachzuweisen und vorab mit dem 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf abzustimmen. 
 
In der planerischen Darstellung ist ein Sicker- oder Retentionsbecken dargestellt, laut textli-
chem Teil wird das Oberflächenwasser in Form von unterirdischen Rigolen bzw. einem Stau-
raumkanal zurückgehalten und gedrosselt in eine im Süden befindliche Vorflut eingeleitet. 
 
 

3. Belange des Immissionsschutzes: 
 
Der Planung liegt ein Lärmgutachten des Büros GEO.VER.S.UM bei, in dem für das geplante 
Sondergebiet eine Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 durchgeführt wurde. Die im Gut-
achten verwendeten Ansätze sind grundsätzlich plausibel. Die gewählten Emissionskontingente 
führen zu einer Immissionsbelastung, die am maßgeblichen Immissionsort den Orientierungs-
richtwert nach DIN 18005  bzw. den Immissionsrichtwert nach TA Lärm noch unterschreitet. 
 
Die Auswirkungen der zusätzlichen Verkehrslärmbelastung wurden berechnet. Die Berechnung 
ergab, dass sich am nächstgelegenen Immissionsort gegenüber der Vorbelastung durch die A3 
und die SR8 keine signifikante Erhöhung des Beurteilungspegels ergibt. Der für diese Berech-
nung gewählte Immissionsort ist im Gutachten mit Helmbergstraße 9 benannt, tatsächlich han-
delt es sich aber um das Wohnhaus Turmfalkenstraße 9. 
 
Aus der Berechnung für den einen Immissionsort ist auch gleichzeitig ersichtlich, dass die Be-
dingungen aus Nr. 7.4 Abs. 2 TA Lärm über die ganze zu betrachtende öffentliche Verkehrsflä-
che (500 m Abstand vom Betriebsgrundstück) nicht erfüllt werden, da durch die Zusatzbelas-
tung an allen betroffenen Immissionsorten ca. 52,4 dB(A) beträgt und diese nicht geeignet ist 
gleichzeitig den Beurteilungspegel um 3 dB(A) zu erhöhen und die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV zu überschreiten. 
 
Auf dem Grundstück sind Mitarbeiterwohnungen zulässig. Die Vorbelastung durch den Ver-
kehrslärm hält an der südlichen Grenze der Teilfläche 1 die Orientierungswerte für ein Gewer-
begebiet gerade noch ein. Aufgrund der für das Sondergebiet festgesetzten Kontingente, ist es 
aus hiesiger Sicht sinnvoll für den Schutzanspruch die Orientierungswerte bzw. Grenzwerte ei-
nes Gewerbegebiets heranzuziehen. 
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Gegen die Planung bestehen aus Sicht des Immissionsschutzes keine erheblichen Bedenken. 
Folgendes sollte jedoch noch beachtet bzw. korrigiert werden: 
 

• Im Gutachten und in der Begründung wird auf den Immissionsort Helmbergstraße 9 ver-
wiesen. Gemeint war laut Gutachter der Immissionsort Turmfalkenstraße 9. 
 

• Der Anhang zum Gutachten, der sich auf die Geräuschkontingentierung (Anhang 1) be-
zieht, sollte dem Bebauungsplan beigelegt werden. 
 
Hinweis: 
Das Fehlen von wesentlichen, gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB mit dem Entwurf des Be-
bauungsplans sowie der Planbegründung auszulegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen kann einen beachtlichen Verfahrensmangel darstellen (Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, Baugesetzbuch, RdNr. 35 zu § 3 BauGB, OVG Bautzen, Urteil vom 
09.03.2012 - 1 C 13/10, juris). Hierzu gehören insbesondere Fachgutachten zu Immissi-
onen. 
Die betreffende Anlage war auch nicht in den auf der Internetseite der Gemeinde einge-
stellten Unterlagen zu der Bauleitplanung enthalten. 
Es wird deshalb eine erneute Auslegung einschließlich des vollständigen, den Bebau-
ungsplan betreffenden Lärmgutachtens empfohlen. 
 

• In den planlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wird unter Nr. 6.1 auf fünf Rich-
tungssektoren verwiesen, obwohl es nur zwei gibt. 
 

• Die textliche Festsetzung Nr. 2.8.2 ist zu streichen. In den Festsetzungen zum Bebau-
ungsplan können keine im Baugenehmigungsverfahren vorzulegende Unterlagen gere-
gelt werden. Unabhängig davon wird aus Sicht des Immissionsschutzes in einem Bau-
genehmigungsverfahren tatsächlich ein Gutachten erforderlich sein. Der Absatz könnte 
daher z.B. statt als Festsetzung als Hinweis aufgenommen werden. 
 

• Auf S. 30 der Begründung zum Bebauungsplan wird aufgeführt, dass durch die Erstel-
lung eines Schallgutachten sichergestellt wurde, dass durch die Nutzung die Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm nicht überschritten sind. Das ist zwar im Hinblick auf die Ge-
räuschkontingentierung auch richtig, für die Beurteilung von Lärmimmission in der Bau-
leitplanung sind jedoch vorrangig die Orientierungswerte aus Beiblatt 1 der DIN 18005 
maßgeblich. Daher sollte an dieser Stelle auf die DIN 18005 statt auf die TA Lärm ver-
wiesen werden. 
 

• Dass Immissionen über das übliche Maß hinaus zu dulden sind, ist nicht richtig. Der 2. 
Absatz auf S. 31 der Begründung zum Bebauungsplan sollte gestrichen werden.  

 
 

4. Naturschutzfachliche Belange: 
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf 
 
Mit den überarbeiteten Unterlagen zum Bebauungsplan besteht aus naturschutzfachlicher Sicht 
Einverständnis. Die Punkte der ersten Beteiligung wurden weitgehend berücksichtigt bzw. einge-
arbeitet (Konkretisierung der Eingrünung, Überarbeitung der Eingriffsregelung, Kennzeichnung 
der zu rodenden Bestandsgehölze, Ergänzung von Abbuchungsplänen der Ökokonten). 
 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass eine einreihige Eingrünung grundsätzlich keine aus-
reichende Eingrünung und Vermeidungsmaßnahme darstellt. Da aus Platzgründen offenbar 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BAUGB&p=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BAUGB&p=3&x=2
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keine durchgehende zweireihige Hecke umsetzbar ist und der geringe Umfang der Eingrünungs-
maßnahmen durch die Wahl des oberen Kompensationsfaktors bei der Eingriffsbilanzierung be-
rücksichtigt wird, kann dies dennoch akzeptiert werden. 
 
Zum Flächennutzungsplan-Deckblatt-Entwurf 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine Einwände. 
 
 

5. Straßenbau- und verkehrstechnische Belange: 
 
Zum Flächennutzungsplan-Deckblatt-Entwurf 
 
Aus straßenbau- und verkehrstechnischer Sicht bestehen keine grundsätzlichen Einwände. 
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf 
 
Aus straßenbau- und verkehrstechnischer Sicht besteht mit o.g. Bauleitplanung unter Berück-
sichtigung folgender Auflagen Einvernehmen: 
 
Vor Inbetriebnahme des geplanten Nahversorgungsmarktes hat die Gemeinde Steinach die 
Linksabbiegespur gemäß der 1. Stellungnahme auf der Kreisstraße SR 8 fertig zu stellen. 
 
 

6. Belange der Bodendenkmalpflege: 
 
Die Stellungnahme vom 28.12.2022 im Rahmen der 1. Beteiligung gilt weiterhin. 
 
 

7. weitere, vom Landratsamt zu vertretende Belange: 
 
Zu o.a. Bauleitplanung bestehen aus bodenschutzrechtlicher sowie aus siedlungshygienischer 
Sicht keine Einwände. 
 
 

8. Bauplanungsrechtliche Hinweise: 
 
Zur Veröffentlichung im Internet 
 
Nach § 3 Abs. 2 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung im Internet zu 
veröffentlichen. Die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet auf 
elektronischem Weg benachrichtigt werden. Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die 
in Satz 1 genannten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentlichungsfrist 
sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor Be-
ginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen. 
Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich in das Internet einzustellen; die nach Satz 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind über ein zentrales Inter-
netportal des Landes zugänglich zu machen. 
 
Bei Beantragung der Genehmigung des Flächennutzungsplandeckblatts ist dem Landratsamt 
Straubing-Bogen in geeigneter Weise von Seiten der Gemeinde zu dokumentieren, dass die Un-
terlagen über das Internetportal auffindbar und abrufbar waren. Hierfür kommen auch technische 
Möglichkeiten, z. B. Screenshots, in Betracht (siehe BauGBÄndG 2017-Mustererlass Nr. 3.1.3). 
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Zur Ausfertigung der Bebauungsplanunterlagen 
 
Nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung werden von den Gerichten Bebauungspläne teil-
weise als unwirksam angesehen, wenn die Unterlagen (textliche und planliche Festsetzungen 
sowie die entsprechenden Pläne) nicht körperlich miteinander verbunden sind. 
Insbesondere das bloße Abheften der nicht ausgefertigten Ringbuchfassung in einem Ordner 
mit Schnellheftungssystem kann keine ausreichende körperliche Verbindung mit der ausgefer-
tigten Planzeichnung schaffen. 
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit wird deshalb Folgendes empfohlen: 
 
- Die ausgefertigten Satzungsunterlagen (Festsetzungen und Planteil) werden entsprechend 
fest und untrennbar körperlich miteinander verbunden oder 
 
- Sämtliche Festsetzungen sowie die Ausfertigungsvermerke werden in den Planteil aufgenom-
men. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Bergmaier 
Regierungsrat 
 
 
 
II. In Abdruck 
 

- z. FPlan-DB Nr. 30 
 

- z. LPlan DB Nr. 6 
 
 
III. z. Akt BPlan Sondergebiet Nahversorgung 
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Graflinger Str. 81 
94469 Deggendorf 
Telefon 0991 208-0 
Telefax 0991 208-2190 

Kolbstraße 5a 
94315 Straubing 
Telefon 09421 8006-0 
Telefax 0991 208-2190 

poststelle@aelf-ds.bayern.de 
www.aelf-ds.bayern.de 

 

  

AELF-DS • Graflinger Str. 81 • 94469 Deggendorf  

 
 

Gemeinde Steinach  

Am Sportzentrum 1 

94377 Steinach 
 

Per Mail: heller@steinach.bayern.de 

 

 

 
 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

He, 09.08.23 
 

Unser Zeichen, Bitte bei Antwort angeben 

AELF-DS-L2.2-4612-63-8-2 
 

Name 

Katharina Schindlbeck  
 

Telefon 

09421/ 8006- 1228 
 

Straubing, 25.08.2023 

 
 
 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Bebauungs- mit Grünordnungsplan für das Sondergebiet (SO) Nahver-

sorgung 

Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nummer 30 

Änderung des Landschaftsplanes mit Deckblatt Nummer 6 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden sowie der Träger sonstiger öffentli-

cher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur oben genannten Bauleitplanung nimmt das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Deggendorf-Straubing wie folgt Stellung: 

 

Öffentliche Belange, die das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

zu vertreten hat, werden in C. Hinweise und Empfehlungen unter Punkt C.9 

„Landwirtschaftliche Immissionen und Belange“ und C.10 „Grenzabstände“ 

ausreichend berücksichtigt. 

 

Die Hinweise aus unserer Stellungnahme vom 08.12.2022 (AZ.: AELF-DS-

L2.2-4612-63-3-2) wurden von der Gemeinde berücksichtigt. 

 

Ansonsten bestehen aus hiesiger Sicht keine Einwände gegen die Aufstellung 

eines Bebauungs- mit Grünordnungsplans für das Sondergebiet (SO) Nahver-

sorgung und die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nummer 

30, sowie die Änderung des Landschaftsplanes mit Deckblatt Nummer 6. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez. Katharina Schindlbeck 

Landwirtschaftsamtfrau 

mailto:heller@steinach.bayern.de




 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Deggendorf     

    
 

WWA Deggendorf - Postfach 20 61 - 94460 Deggendorf 
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Standort 
Detterstraße 20 
94469 Deggendorf 

Telefon / Telefax 
+49 991 2504-0 
+49 991 2504-200 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-deg.bayern.de 

www.wwa-deg.bayern.de 

Gemeinde Steinach 
Am Sportzentrum 1  
94377 Steinach 
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Bebauungs-mit Grünordnungsplan für das Sondergebiet (SO) Nahversorgung 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nummer 30 
Änderung des Landschaftsplanes mit Deckblatt Nummer 6 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden sowie der Träger sonstiger öffentlicher 
Belange 
gem. §4 Abs. 2 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 09.08.2023 haben Sie uns am Verfahren zur Änderung des 

Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nr. 30 und zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes „SO Nahversorgung“ beteiligt. 

 

Wesentliche Änderungen sind aus den aktuellen Planungsunterlagen nicht 

ersichtlich. Unsere Stellungnahme vom 12.12.2022 gilt weiterhin. 

 

Für das Wasserrecht ist die Versickerung mittels DWA A-102 und DWA M-153 

nachzuweisen und vorab mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.  
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In der planlichen Darstellung ist ein Sicker- oder Retentionsbecken dargestellt, laut textlichen 

Teil wird das Oberflächenwasser in Form von unterirdischen Rigolen bzw. 

einem Stauraumkanal zurückzuhalten und gedrosselt in eine im Süden befindliche Vorflut 

eingeleitet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Benjamin Rehm 

Baurat 

 















 
Kreisgruppe Straubing-Bogen    

Albrechtsgasse 3 
94315 Straubing 

              
straubing@bund-naturschutz.de 

www.straubing.bund-naturschutz.de 
                            

   
                                             
                                         

Ihre Nachricht Vom Unsere Zeichen Straubing 

He  10.08.2023 AM. BBPL  202301 SO Nahversorgung 14.09.2023 

 

 
Sondergebiet Nahversorgungsmarkt Steinach 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die übersandten Unterlagen danken wir und nehmen im Namen unseres Landesverbandes Stellung: 
 

Wir lehnen das Vorhaben weiterhin ab. 
 
Begründung:  
 

1. Auch wenn sich das Vorhaben an den Ortsrand anschließt, geht es nach Süden darüber hinaus. Nach dem 
Landschaftsplan soll hier nach Süden keine weitere Bebauung erfolgen. Außerdem steht zu befürchten, 
dass weitere Bebauung folgen wird, wenn einmal angefangen wurde.  

2. Außerdem würde das Vorhaben „auf der grünen Wiese“ am Ortsrand im äußersten Südwesten von 
Steinach entstehen, was zu unnötigem Verkehr führen würde. Wenn ein Bedarf bestehen würde, wäre ein 
Platz näher am Ortskern besser.  

3. Das Maß der Bebauung geht mit einer Grundflächenzahl von 0,8 oder 0,9 nach unserer Meinung weit über 
das verträgliche Maß hinaus. Zusätzlich werden unnötigerweise die Verkehrsflächen und Parkplätze 
asphaltiert oder mit eng verlegten Betonpflaster versiegelt. 

4. Für uns stellt das Vorhaben einen unnötigen Flächenverbrauch dar, da in der Hauptsache eine Konkurrenz 
zum bestehenden Einzelhandel mit ähnlichem Sortiment erstellt wird. 

 

Sollte das Vorhaben trotzdem realisiert werden, sind zumindest folgende Punkte zu beachten:  
 

1. Klimaerwärmung: 
 
1.1)  Für die Dächer ist der flächige Bau von Solar- und Photovoltaikanlegen sowie die extensive   

Dachbegrünung zwingend festzusetzen. 
1.2)  Für die Stellplätze ist versickerungsfähiges Betonpflaster mit Fugen zu verwenden, damit die 

Wasserversorgung der Bäume und besserer Wasserrückhalt gewährleistet ist.  
1.3) Mindestens für je 6 Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen.  
1.4)  Zusätzlich zur geplanten Niederschlagswasserbehandlung sollten Zisternen zur Wasserrückhaltung 

angelegt werden, die auch für Bewässerung oder Reinigung genutzt werden können. 
1.5)  Nach Osten, Süden und Westen ist die Beschattung von Fenstern und Glasflächen zwingend 

vorzuschreiben, wenn die Räume für den Aufenthalt von Menschen  dienen. 
1.6)  Für die Heizung des Gebäudes ist mindestens der KFW-40-Standard vorzuschreiben. 
1.7)  Die Heizung darf nicht mit Heizöl oder Gas erfolgen.  

 
 

       2.    Artenschutz: 
2.1 Bei der Beleuchtung ist darauf zu achten, dass keine Fernwirkung erfolgt und insektenschonende  und 

energiesparende Lampen verwendet werden. In der Nacht ist unnötige Beleuchtung zu vermeiden. 
 

  

Gemeinde Steinach 
Am Sportzentrum 
94377 Steinach 
 
info@steinach.bayern.de 
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            2.2) Sowohl für den Artenschutz wie für zur Abkühlung sind zumindest Teil der Fassade im Süden und            
                  Westen zu begrünen. 
            2.3) Um einen Biotopverbund zu gewährleisten, ist auf der Ost- und Südseite zumindest ein durchgehende  
                   Hecke anzulegen. 
 
                                        
 
Bitte teilen Sie uns das Ergebnis der Behandlung im Gemeinderat mit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Andreas Molz 
Vorsitzender 
Kreisgruppe Straubing-Bogen 
andreasmolz@t-online.de 
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